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Vollzug desInformationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW);

Ihr Antrag vom 30.03.2020; geändert mit E-Mail vom 14.04.2020

1. auf Grundlage von $ 4 Abs. 1 IFG NRW Iehne ich Ihren Antrag auf Zugang

zu Informationen zu den hier im Jahr 2019 gestellten Anträgen nach dem

Verbraucherinformationsgesetz (VIG) teilweise ab.

2. . Diese Entscheidung ist gebührenfrei.

Begründung

|:

Mit E-Mail vom 30.03.2020 stellten Sie hier einen Antrag nach dem Informa-

tionsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW), nach dem Umweltinforma-

tionsgesetz Nordrhein-Westfalen (UIG NRW) und dem Verbraucherinformations-

gesetz (VIG). Aufgrund meiner Anhörung vom 06.04.2020 wandelten Sie Ihren

Antrag mit E-Mail vom 14.04.2020 ab und begehren nun folgende Informationen:

1. „Wie viele Anträge nach dem VIG erreichten Ihre Behörde im Jahr

2019?“

2. „Wie viele dieser Anfragen wurden bislang abschließend bearbeitet?“

3. „In wie vielen Fällen erfolgte eine wie von den Antragstellern beantragte

Auskunft?“

I.

Diesen Bescheid stütze ich auf 88 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 IFG NRW, für dessen Er-

lass ich zuständig bin.

Umweltinformationen sind hier nicht betroffen. Ebenso ist der sachliche Gel-

tungsbereich des VIG nicht betroffen, so dass hier die Gewährung des Zugangs
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zu Informationen nach dem IFG NRW in Frage kommt.

Gemäß 8 4 Abs. 1 IFG NRW hat jede natürliche Person nach Maßgabedieses Gesetzes gegenüber den

in & 2 genannten Stellen Anspruch auf Zugang zu denbeider Stelle vorhandenen amtlichen Informatio-

nen.

Der Anspruch aus Absatz 1 zielt auf die bei einer öffentlichen Stelle bereits vorhandenen Informationen

ab. Hieraus ergibt sich, dass die Behörden wederverpflichtet sind Informationen zu beschaffen oder auf-

zubereiten, noch Informationen zu rekonstruieren, die bereits vernichtet oder archiviert wurden.

Die von Ihnen beantragten Statistiken werden hier nicht oder nur zum Teil geführt. Diese müssten hier

erst arbeitsaufwändig erstellt werden. Ein Informationsrecht aus $ 4 Abs. 1 IFG NRW besteht daherin

diesem Fall nur zum Teil.

GemäßIhrer Anfrage teile ich Ihnen mit, dass hier im Jahr 2019 insgesamt 119 Anträge nach dem VIG

gestellt wurden und diese alle abschließend bearbeitet wurden. Die Auskünfte erfolgten in der Regel pos-

talisch. In wie vielen Fällen eine Entscheidung im Sinne des Antragstellers erfolgte, müsste hier erst auf-

wändig recherchiert werden. Diese Auskunft kann Ihnen dahernichterteilt werden.

Sie baten in Ihrem Antrag um die Übersendung der begehrten Informationenin elektronischer Form. Hier

ist es jedoch aufgrund der Tatsache, dass nach Auskunft des Datenschutzbeauftragen für den Kreis Un-

na ein sicherer Versand der Daten per einfacher E-Mail nicht gewährleistet ist, sach- und ermessenge-

recht, den Informationszugangin Schriftform zu gewähren.

Hinweis gemäß 8 5 Abs. 2 Satz 4 IFG NRW:

Nach 8 13 Abs. 2 IFG NRW hat jeder das Recht die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für

Datenschutz und Informationsfreiheit als Beauftragte oder Beauftragten für das Recht auf Information

anzurufen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht

Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, erhoben werden. Die Klageist schriftlich oder

zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Sollte die Frist durch ein Verschuldeneines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde des-

sen VerschuldenIhnen zugerechnet werden.

Die Klage kann auch durch Übertragungeines elektronischen Dokuments andie elektronische Poststelle

des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument mussfür die Bearbeitung durch das Gericht

geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person ver-

sehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-

mäß 8 55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und

Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der

Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (ERVV).

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.
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nülichen Grüßen
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